
Satzung der Gemeinde Ostseebad Prerow zur Erhebung von Beiträgen 
für die erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  20. November 
2014 (BGBl. I S. 1748) und des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und 
zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom  13. Juli 2011 (GVOBl. M-V. S. 777) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow in der Sitzung vom 19.11.2015 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
Erschließungsbeitragssatzung 
 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Die Gemeinde erhebt Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen der §§ 127 ff. des BauGB und 
dieser Satzung. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, ausgenommen 
solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: 
Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und 
Hafengebiet, an denen eine Bebauung zulässig ist, 

 

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite 
bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidseitig und mit einer 
Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beidseitig und mit einer 
Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewerbe- 
und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit einer 
Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig zulässig ist und 
mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung einseitig zulässig 
ist, 

 

3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohnwege) mit einer 
Breite bis zu 5 m, 

 

4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m, 
 

5. Parkflächen, 
 



a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren Breite 
von 6 m, 

 

b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1, 2 und 4, aber nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige 
Parkflächen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen Grundstücke, 

 

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren Breite von 
6 m, 

 

b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen 
innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige 
Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 

 

(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 
angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. 

 

(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage 
die größte Breite. 

 

(4) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. 
 

§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 

(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand 
wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet nach deren Flächen verteilt. 

 Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß 
berücksichtigt. 

 

(2) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken innerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes die Fläche, die baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise genutzt werden 
kann.  

 

(3) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine bauliche, 
gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung nicht festsetzt, 

 

a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen der gemeinsamen 
Grenze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage und einer im gleichmäßigen Abstand 
von 50 m dazu verlaufenden Linie; bei Grundstücken, deren Grundstücksteile lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, wird der Abstand vom Ende 
dieser Zuwegung an gemessen, diese Grundstücksteile bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unberücksichtigt, 



 

b) soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die der 
Erschließungsanlage zugewandt ist und in einer im gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu 
verlaufenden Linie. 

 
Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1 lit. a) oder lit. b), so fällt die Linie 
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
 

(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 2 oder 3) 
vervielfacht mit 

 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
 

b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
 

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
 

d) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen, 
 

e) 1,9 bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen, 
 

f)      2,1 bei einer Bebaubarkeit mit sechs Vollgeschossen, 
 

g) 0,5 bei Grundstücken, die nur in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung ver- 
       gleichbaren Weise genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, Freibäder,  
 Friedhöfe, Sportplätze). 

 
(5) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 4 gilt, soweit ein Bebauungsplan besteht, 
 

a) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
 

b) bei Grundstücken, für die die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, sondern nur die Höhe der 
baulichen Anlagen angegeben ist, die durch 2,60 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, auf 
ganze Zahlen abgerundet,  

 

c) bei Grundstücken, für die nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die Baumassenzahl geteilt 
durch 3,0 auf ganze Zahlen aufgerundet, 

 

d) bei Grundstücken, für die gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 

e) bei Grundstücken, für die tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse 
zugelassen oder vorhanden ist, ist diese zu Grunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die 
zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird. 

 
(6) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 4 gilt, sofern keine Festsetzung besteht, 
  

a) bei bebauten Grundstücken, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken, die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,  
 

 
c) bei gewerblich genutzten Grundstücken, auf denen keine Bebauung vorhanden oder zulässig 

ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,  
 



d) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, wird die Kirche als eingeschossiges 
Gebäude behandelt,  

 
a) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze tatsächlich vorhanden sind und 

errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene. 
 

(7)  Ein Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung umfasst alle Räume eines Gebäudes auf derselben 
Ebene einschließlich der darüber liegenden Decke, bei denen die Deckenoberkante im Mittel mehr 
als 1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel 
ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Zwischenböden und 
Zwischendecken, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, bleiben der 
Anwendung von Satz 1 unberücksichtigt. Bei Gebäuden, die vor dem 01.08.1990 errichtet wurden, 
müssen die Mindesthöhen des Satz 1 nicht erreicht werden. Wird die Mindesthöhe bei diesen 
Gebäuden nicht erreicht, gilt als Vollgeschoss jedes Geschoss, das für den Aufenthalt von 
Menschen geeignet und bestimmt ist und das tatsächlich der dauerhaften Wohnnutzung und/oder 
der dauerhaften gewerblichen oder vergleichbaren Nutzung dient. Dies gilt für das 2. und folgende 
Geschosse jedoch nur dann, wenn sie über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche die lichte 
Höhe des darunter liegenden Geschosses aufweisen.  

 
(8) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Absatz 4 festgesetzten 

Faktoren um 0,5 erhöht, wenn das Grundstück  
- innerhalb eines durch Bebauungsplan ausgewiesenen Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), 

Industriegebietes (§ 9 BauNVO), Kerngebietes (§ 7 BauNVO) oder sonstigen Sondergebietes 
(§ 11 BauNVO) liegt oder  

- in einem anderen Gebiet (auch im unbeplanten Innenbereich) überwiegend gewerblich, industriell 
oder in einer der gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, 
Post-, Bahnhofsgebäude, Parkhäuser, Praxen für freiberufliche Tätigkeit, Museen) genutzt 
wird. Ob ein Grundstück überwiegend gewerblich im Sinne des Satz 1 genutzt wird, bestimmt 
sich nach dem Verhältnis, in dem die Nutzung der Geschossflächen zueinander steht. Hat die 
gewerbliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete Bedeutung und bezieht sich die 
Nutzung überwiegend auf die Grundstücksfläche (z. B. Fuhrunternehmen, Betrieb mit großen 
Lagerflächen u. ä.), so ist für die Beurteilung der überwiegenden Nutzung anstelle der 
Geschossfläche von der Grundstücksfläche auszugehen. 

 
 (9) Absatz 8 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen erschlossene Grundstücke.   
 

§ 6 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 

1. Grunderwerb, 

2. Freilegung 

3. Fahrbahnen, 

4. Radwege, 

5. Gehwege, 

6. unselbständige Parkflächen, 

7. unselbständige Grünanlagen, 

8. Mischflächen, 

9. Entwässerungseinrichtungen, 

10. Beleuchtungseinrichtungen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen i.S.v. Ziffer 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen 
der in den Ziffern 3 – 7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei der Gliederung der 
Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 



 
§ 7 

Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 
 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstraßen 
und selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt wenn 
 

a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 

b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen.  
      Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 
 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer 
Decke aus Asphalt, Beton, Platten aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen 
Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 

b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit 
einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengittersteinen aufweisen; die Decke 
kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweisen bestehen; 
 

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 

d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die 
unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 

(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde 
stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 

 
§ 8 

Immissionsschutzanlagen 
 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes durch Satzung im Einzelfall abweichend oder 
ergänzend geregelt.  
 

§ 9 
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang 
entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erheben. 
 

§ 10 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Durch Zahlung des vollständigen Ablösungsbeitrages 
wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der Veranlagung nach 
dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten aus Datenbeständen, 



 
- die der Gemeinde aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufrechtes nach §§ 24 bis 28 BauGB 

bekannt geworden sind sowie 
- aus dem beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster,  
- aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS),  
- aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern,  
- aus den im Steueramt geführten Personenkonten,  
- aus den im Meldeamt geführten Meldedateien und  
- aus den im Bauamt und bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten 

 
zulässig:  
 
Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, künftige 
Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhältnisse, 
Anschriften von derzeitigen und künftigen Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Daten 
zur Ermittlung von Beitragsbemessungsgrundlagen der einzelnen Grundstücke. 
 
Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, dürfen auch weitere 
in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten erhoben werden. 
 
Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitragserhebung nach dieser 
Satzung weiterverarbeitet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Ostseebad Prerow, 23.11.2015 
 
 
gez. René Roloff       Siegel 
Bürgermeister    
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird darauf 
hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem genannten Gesetz 
enthalten oder aufgrund dieses Gesetztes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Diese Folge tritt 
nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten 
Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde Ostseebad Prerow 
geltend gemacht wird. Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden. 
 
 
Verfahrensvermerke: 
 

 Datum Namenszeichen  

veröffentlicht am: 24.11.2015 gez. Roloff     Siegel 

 
auf der Internetseite der Gemeinde Ostseebad Prerow unter www.prerow.darss-fischland.de  
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